
Tierhalter haftpflicht
Schutz für Hund und Pferd

Privatschutz Tierhalterhaftpflicht

Tiere machen viel Freude. Auch gut erzogene Hunde oder Pferde 
 verhalten sich doch manchmal ganz überraschend und unvorhersehbar 
für den Halter. 

Einen Moment nicht aufgepasst und schon ist ein  Miss geschick geschehen. 
Dadurch können langfristig hohe finanzielle Folgen für den Tierhalter 
entstehen, denn dieser muss per Gesetz für den  entstandenen Schaden 
mit seinem gesamten Vermögen haften – auch wenn er selbst keine 
Schuld trägt. Dieses Risiko sichert die  Tierhalterhaftpflicht ab.

Die Tierhalterhaftpflichtversicherung übernimmt berechtigte Schaden-
ersatzforderungen und wehrt zu Unrecht gestellte Schadenersatzforde-
rungen ab. Sie sollte in keinem Haushalt mit Hunden oder Pferden fehlen. 

Die passende Lösung
Umfassender Schutz wird durch die Kombination der versicherten 
 Leistungen gewährleistet.

Im Dialog
• Telefon: 089 5121-6680  

von Mo. bis Fr. 8–18 Uhr

• E-Mail: service@dialog-versicherung.de

Im Schadenfall
• Telefon: 089 5121-5707  

von Mo. bis Fr. 8–19 Uhr

• E-Mail: schaden@dialog-versicherung.de

• Informieren Sie sich über unser 
 Schadentracking dialog-versicherung.
de/schadentracking 

Beitrag berechnen
dialog-versicherung.de/rechner

Pferde

• Kutsch-/Schlittenfahrten

• Reitbeteiligung

Versicherungssumme 15 Mio. EUR

Tierhalterhaftpflicht

Hunde

• Jungtiere bis 12 Monate

• Flurschaden



Privatschutz Tierhalterhaftpflicht

Das kann passieren

Familie Müller hat sich vor einigen Jah-
ren ein eigenes Pferd und eine kleine 
Kutsche gekauft. Seitdem unternimmt 
Familie Müller zusammen mit einigen 
Nachbarskindern regelmäßig Aus-
fahrten. Auf einer Tour passiert es: 
Das Pferd scheut plötzlich vor einem 
Schlagloch, und es geht ein Ruck 
durch die Kutsche. Eines der Nachbar-
kinder fällt dabei über das Geländer 
der Kutsche auf die Straße und bricht 
sich das rechte Bein.

Die Dialog Tierhalterhalterhaft-
pflicht erstattet die Heilbehand-
lungskosten für die Personen in 
der Kutsche und ein Schmerzens-
geld.

Herr Schmitz geht regelmäßig mit 
 seinen Hunden spazieren. Auf einem 
dieser Spaziergänge werden Herr 
Schmitz und seine Hunde von einem 
Radfahrer überholt. Einer der Hunde 
reißt sich los, jagt dem Radfahrer 
nach und bringt diesen zum Sturz. 
Dabei verletzt sich der Radfahrer 
leicht an den Armen, die Kleidung 
und das Rad sind beschädigt.

Familie Meier fährt für ein Wochen-
ende in den Kurzurlaub. Ihren Hund 
können Sie leider nicht mitnehmen. 
Deshalb passt der Nachbar in diesem 
Zeitraum auf den Hund auf. Beim all-
täglichen Spaziergang schnappt der 
Hund nach einem Kind und verletzt es 
am Bein.

Über die Dialog Tierhalterhaft-
pflicht werden die Heilbehand-
lungskosten, die Reparaturkosten 
für das Rad sowie der Zeitwert 
der beschädigten Kleidung 
 ersetzt.

Die Dialog Tierhalterhaftpflicht 
reguliert auch Schadenersatz-
ansprüche, die gegen den Hüter 
des Hundes erhoben werden. Es 
werden die Heilbehandlungskos-
ten und Schmerzensgeld erstattet.

Service Center 089 5121-6680
service@dialog-versicherung.de www.dialog-versicherung.de

Dialog Versicherung AG
81718 München59
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22 Wir weisen auf das Werbewiderspruchsrecht hin: Sie können jederzeit, ganz oder teilweise, widersprechen, dass wir Ihre Daten für Werbezwecke oder Markt- und Meinungsforschung verwenden.  

Ihren Widerspruch können Sie uns per Post oder E-Mail an service@dialog-versicherung.de senden. 

Diese Informationen zur Verkaufsunterstützung geben nur einen Überblick über den möglichen Vertragsinhalt. Der konkrete Versicherungsschutz ergibt sich aus den individuellen Vertragsunterlagen, 
insbesondere aus dem Versicherungsschein und den zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

Produkt-Highlights
• Schutz bei Personen-, Sach-, und Vermögensschäden 

bis zu 15 Mio. EUR Versicherungssumme

• Auslandsaufenthalt weltweit und ohne zeitliche 
Begrenzung

• Jungtiere bis zum Alter von 12 Monaten

• Pferdehaltung inklusive Reitbeteiligung

• Private unentgeltliche Kutsch- und Schlittenfahrten mit 
eigener Kutsche/eigenem Schlitten und von versichertem 
Pferd gezogen

• Kein Leinen- oder Maulkorbzwang für Hunde

• Schäden durch gewollten und ungewollten Deckakt

• Mietsachschäden an Gebäuden/Räumen sowie an 
Mobiliar in Hotels/Pensionen/Ferienwohnungen, 
-häusern und Schiffskabinen


